
21.5

Präambel
Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414)
zuletzt geändert am 20.07.2017 und §10 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds.
GVBl. S. 576) zuletzt geändert am 26.10.2016 hat der Rat der
Gemeinde Lüdersburg am ......................die Erweiterung der
Außenbereichssatzung Nr. 1 für den Ortsteil Neu Jürgenstorf,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und den näheren
Bestimmungen (Teil B) beschlossen.

Text mit näheren Bestimmungen (Teil B)
§ 1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst die in der Plan-
zeichnung mit einer schwarzen unterbrochenen Linie
umgebene Fläche, als  Erweiterungsfläche der Außenbereichs-
satzung Nr. 1 für den Ortsteil  Neu Jürgenstorf.

§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben
Innerhalb des in § 1 festgelegten räumlichen Geltungsbereiches
- der Erweiterungsfläche der Außenbereichssatzung Nr. 1 für
den Ortsteil Neu Jürgenstorf  -  werden nur untergeordnete
Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 Abs.1 BauNVO
sowie Zufahrten gem. § 12  BauNVO zugelassen.
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Planzeichnung (Teil A)
Legende

Geltungsbereich/ Grenze der Erweiterungs-
fläche der Außenbereichssatzung  Nr. 1
für den Ortsteil  Neu Jügenstorf

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der  Außenbereichssatzung Nr. 1 für den
Ortsteil  Neu Jügenstorf

Bemaßung in Metern21,5

Von der Satzung bleibt die Anwendung des § 35 Abs. 4
BauGB unberührt.

§3  Inkrafttreten
Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tag ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Lüdersburg, den ..................... . ..............................
    Bürgermeister
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